
 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über die 
Einleitung des Beratungsverfahrens zur 
Festlegung einer Mindestmenge für die 
chirurgische Behandlung des 
Bronchialkarzinoms (Thorax-Chirurgie bei 
Lungen-Ca) 
 
 

Vom 19. Juli 2018 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 19. Juli 2018 die 
Einleitung des Beratungsverfahrens gemäß 8. Kapitel § 15 Abs. 6 VerfO über die Festlegung 
einer Mindestmenge für die „chirurgische Behandlung des Bronchialkarzinoms“ beschlossen, 
wobei auch die Festlegung einer Mindestmenge für die „chirurgische Behandlung von 
Tumoren in der Lunge“ oder „Behandlung des Bronchialkarzinoms“ zu prüfen ist. Das Plenum 
beauftragt den Unterausschuss Qualitätssicherung mit der Durchführung des 
Beratungsverfahrens.  
Der Beschluss wird auf den Internetseiten des G-BA unter www.g-ba.de veröffentlicht. 
 
Berlin, den 19. Juli 2018 
 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 

http://www.g-ba.de/
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